Leistungsbeschreibung „Flexible Erziehungshilfen“

Leistungsfeld:

Flexible Einzelbetreuungsangebote als Alternative / Ergänzung zur Gruppenerziehung

Zielgruppe:

· Hilfestellung für Kinder / Jugendliche, die im Rahmen ihrer Persönlichkeitsentwicklung nicht ausreichend  in der Gesamtgruppe gefördert werden können

a) bis zur endgültigen Perspektivklärung

b) als Entlastung für das Kind / den Jugendlichen von der Gruppensituation

c) als Entlastung für die Gruppe in besonderen Gefährdungs- und Belastungssituationen

d) zur Bewältigung schwieriger Krisensituationen nach Klinikaufenthalten

· Kinder und Jugendliche, die ergänzende schulische Begleitung auf Grund ihrer fehlenden Lernmotivation bzw. ihrer Defizite benötigen

Rechtliche Grundlage:
§ 27 in Verbindung mit § 34, § 35a Absatz 1 Ziffer 4, § 35 KJHG 

Sozialpädagogische Grundleistungen:

Individuelle, bedarfsabhängige  Betreuung/Förderung des Kindes/Jugendlichen auf der Grundlage des Hilfeplanes 
Betreuung:

· Mitarbeiterinnen mit Schwerpunkten  im handwerklichen und erlebnispädagogischen Bereich sowie im Individual- und freizeitpädagogischen Bereich

· Lehrer/Sozialpädagogen zur schulischen Förderung

Versorgungsbereich:

· Werkstatt, Treibhaus, Küche, Räume für Aktivitäten, Material

· Erlebnispädagogische Ausrüstung

· Lerncomputer, Raum zur Schulförderung

· Ferienhaus der Einrichtung

· Nutzung externer Ressourcen (Kletterpark, Kanus befreundeter Institution....)

Abrechnung:

Die Abrechung erfolgt auf der Basis von Fachleistungsstunden bzw. von schulischen Nachhilfesätzen.

